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aus: Abschnitt II: Beamtenverhältnis  
 
5. Beendigung des Beamtenverhältnisses 
a) Entlassung 
 
§ 28 Entlassung wegen Eidesverweigerung, Bundestagsmandats oder dauernden Aufenthalts im 
Ausland  
 
Der Beamte ist zu entlassen, 
1. wenn er sich weigert, den gesetzlich vorgeschriebenen Diensteid zu leisten oder ein an dessen Stelle 
vorgeschriebenes Gelöbnis abzulegen, oder 
2. wenn er zur Zeit der Ernennung Inhaber eines Amtes, das kraft Gesetzes mit dem Mandat unvereinbar 
ist, Mitglied des Deutschen Bundestages war und nicht innerhalb der von der obersten Dienstbehörde 
gesetzten angemessenen Frist sein Mandat niederlegt oder 
3. wenn er ohne Genehmigung der obersten Dienstbehörde seinen Wohnsitz oder dauernden Aufenthalt 
im Ausland nimmt. 
 
§ 29 Entlassung wegen Verlustes der deutschen Staatsangehörigkeit oder Dienstes bei anderen 
öffentlichrechtlichen Dienstherren  
 
(1) Der Beamte ist entlassen,  
1. wenn er die Eigenschaft als Deutscher im Sinne des Artikels 116 des Grundgesetzes oder die 
Staatsangehörigkeit eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Gemeinschaften verliert oder 
2. wenn er in ein öffentlichrechtliches Dienst oder Amtsverhältnis zu einem anderen Dienstherrn tritt, 
sofern gesetzlich nichts anderes bestimmt ist; dies gilt nicht für den Eintritt in ein Beamtenverhältnis auf 
Widerruf oder als Ehrenbeamter. 
 
Nummer 1 findet keine Anwendung, wenn der Beamte die Staatsangehörigkeit eines sonstigen 
Mitgliedstaates der Europäischen Gemeinschaften besitzt. 
 
(2) Der Beamte kann entlassen werden, wenn er in Fällen des § 7 Abs. 2 die Eigenschaft als Deutscher 
im Sinne des Artikels 116 des Grundgesetzes verliert. 
 
(3) Die oberste Dienstbehörde entscheidet darüber, ob die Voraussetzungen des Absatzes 1 vorliegen, 
und stellt den Tag der Beendigung des Beamtenverhältnisses fest. In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 2 
kann sie im Einvernehmen mit dem Bundesminister des Innern und dem neuen Dienstherrn die Fortdauer 
des Beamtenverhältnisses neben dem neuen Dienst- oder Amtsverhältnis anordnen. 
 
(4) Absatz 1 Nr. 2 ist nicht anzuwenden, wenn der Beamte zum Mitglied der Regierung eines Landes 
ernannt wird; für diesen Fall gilt § 18 Abs. 1 und 2 des Bundesministergesetzes entsprechend. Das gilt 
auch für den Eintritt in ein Amtsverhältnis, das dem eines Parlamentarischen Staatssekretärs im Sinne 
des Gesetzes über die Rechtsverhältnisse der Parlamentarischen Staatssekretäre entspricht. 
 
§ 30 Entlassung auf Verlangen  
 
(1) Der Beamte kann jederzeit seine Entlassung verlangen. Das Verlangen muss dem 
Dienstvorgesetzten schriftlich erklärt werden. Die Erklärung kann, solange die Entlassungsverfügung dem 
Beamten noch nicht zugegangen ist, innerhalb zweier Wochen nach Zugang bei dem Dienstvorgesetzten 
zurückgenommen werden, mit Zustimmung der Entlassungsbehörde auch nach Ablauf dieser Frist. 
 
(2) Die Entlassung ist für den beantragten Zeitpunkt auszusprechen; sie kann  
jedoch so lange hinausgeschoben werden, bis der Beamte seine Amtsgeschäfte  
ordnungsgemäß erledigt hat, längstens drei Monate. 
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§ 31 Entlassung von Beamten auf Probe  
 
(1) Der Beamte auf Probe kann ferner entlassen werden, wenn einer der folgenden Entlassungsgründe 
vorliegt: 
1. ein Verhalten, das bei einem Beamten auf Lebenszeit eine Disziplinarmaßnahme zur Folge hätte, die 
nur im förmlichen Disziplinarverfahren verhängt werden kann, oder  
2. mangelnde Bewährung (Eignung, Befähigung, fachliche Leistung) oder  
3. Dienstunfähigkeit (§ 42), wenn der Beamte nicht nach § 46 in den Ruhestand versetzt wird, oder 
4. Auflösung, Verschmelzung oder wesentliche Änderung des Aufbaues der Beschäftigungsbehörde, 
wenn das Aufgabengebiet des Beamten von der Auflösung oder Umbildung berührt wird und eine 
anderweitige Verwendung nicht möglich ist. 
§ 42 Abs. 3 ist in den Fällen des Satzes 1 Nr. 2 bei allein mangelnder gesundheitlicher Eignung und in 
den Fällen der Nummer 3 sinngemäß anzuwenden. 
 
(2) Beamte auf Probe der in § 36 bezeichneten Art können jederzeit entlassen werden. 
 
(3) Bei der Entlassung sind folgende Fristen einzuhalten: 
bei einer Beschäftigungszeit 
bis zu drei Monaten     zwei Wochen zum Monatsschluss, 
von mehr als drei Monaten     ein Monat zum Monatsschluss, 
von mindestens einem Jahr      sechs Wochen zum Schluss eines Kalendervierteljahres. 
Als Beschäftigungszeit gilt die Zeit ununterbrochener Tätigkeit als Beamter auf Probe im Bereich 
derselben obersten Dienstbehörde. 
 
(4) Im Falle des Absatzes 1 Nr. 1 kann der Beamte auf Probe ohne Einhaltung einer Frist entlassen 
werden. 
 
(5) Erreicht ein Beamter auf Probe die Altersgrenze (§ 41 Abs. 1), so ist er mit dem Ende des Monats, in 
den dieser Zeitpunkt fällt, entlassen. 
 
§ 32 Entlassung von Beamten auf Widerruf 
 
(1) Der Beamte auf Widerruf kann jederzeit durch Widerruf entlassen werden. § 31 Abs. 3, 4 und 5 gilt 
entsprechend. 
 
(2) Dem Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst soll Gelegenheit gegeben werden, den 
Vorbereitungsdienst abzuleisten und die Prüfung abzulegen. Der Beamte ist mit Ablauf des Tages aus 
dem Beamtenverhältnis entlassen, an dem ihm 
1. das Bestehen oder endgültige Nichtbestehen der Prüfung 
2. das endgültige Nichtbestehen einer vorgeschriebenen Zwischenprüfung bekannt gegeben wird. 
 
§ 33 Zuständigkeit und Wirksamkeit der Entlassung  
 
Soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, wird die Entlassung von der Stelle verfügt, die nach §10 
Abs. 1 für die Ernennung des Beamten zuständig wäre, und tritt im Falle des § 28 Nr. 1 mit der 
Zustellung, im übrigen mit dem Ende des Monats ein, der auf den Monat folgt, in dem die 
Entlassungsverfügung dem Beamten schriftlich mitgeteilt worden ist. 
 
§ 34 Verlust des Anspruches auf Dienst und Versorgungsbezüge  
 
Nach der Entlassung hat der frühere Beamte keinen Anspruch auf Dienstbezüge  
und Versorgung, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Er darf die  
Amtsbezeichnung und die im Zusammenhang mit dem Amt verliehenen Titel nur  
führen, wenn ihm die Erlaubnis nach § 81 Abs. 4 erteilt ist. 
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b) Eintritt in den Ruhestand 
 
§ 35  Eintritt in den Ruhestand 
 
Für den Eintritt in den Ruhestand gelten die Vorschriften der §§ 36 bis 47. Sind die Voraussetzungen des 
§ 4 Abs. 1 des Beamtenversorgungsgesetzes nicht erfüllt, so endet das Beamtenverhältnis statt durch 
Eintritt in den Ruhestand durch Entlassung, § 42 Abs. 3 ist sinngemäß anzuwenden. 
 
§ 36  Versetzung in den einstweiligen Ruhestand 
 
(1) Der Bundespräsident kann jederzeit in den einstweiligen Ruhestand versetzen 
1. Staatssekretäre und Ministerialdirektoren, 
2. sonstige Beamte des höheren Dienstes im auswärtigen Dienst von der Besoldungsgruppe B 3 an 
aufwärts sowie Botschafter in der Besoldungsgruppe A 16, 
3. Beamte des höheren Dienstes des Amtes für den Militärischen Abschirmdienst, des Bundesamtes für 
Verfassungsschutz und des Bundesnachrichtendienstes von der Besoldungsgruppe B 6 an aufwärts, 
4. den Chef des Presse und Informationsamtes der Bundesregierung, dessen Stellvertreter und den 
Stellvertretenden Sprecher der Bundesregierung, 
5. den Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof und den Oberbundesanwalt beim 
Bundesverwaltungsgericht, 
6. den Bundesbeauftragten für den Zivildienst, 
7. den Präsidenten des Bundeskriminalamtes, soweit sie Beamte auf Lebenszeit sind. 
 
(2) Gesetzliche Vorschriften, nach denen andere Beamte in den einstweiligen Ruhestand versetzt werden 
können, bleiben unberührt. 
 
§ 37  Beginn des einstweiligen Ruhestandes 
 
Der einstweilige Ruhestand beginnt, wenn nicht im Einzelfalle ausdrücklich ein späterer Zeitpunkt 
festgesetzt wird, mit dem Zeitpunkt, in dem die Versetzung in den Ruhestand dem Beamten mitgeteilt 
wird, spätestens jedoch mit dem Ende der drei Monate, die auf den Monat der Mitteilung folgen. Die 
Verfügung kann bis zum Beginn des Ruhestandes zurückgenommen werden. 
 
§ 39  Erneute Berufung 
 
Der in den einstweiligen Ruhestand versetzte Beamte ist verpflichtet, einer erneuten Berufung in das 
Beamtenverhältnis auf Lebenszeit Folge zu leisten, wenn ihm ein Amt im Dienstbereich seines früheren 
Dienstherrn verliehen werden soll, das derselben oder einer mindestens gleichwertigen Laufbahn 
angehört wie das frühere Amt und mit mindestens demselben Endgrundgehalt (§ 26 Abs. 1 Satz 2) 
verbunden ist. 
 
§ 40  Ende des einstweiligen Ruhestandes 
 
Der einstweilige Ruhestand endet bei erneuter Berufung in das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit (§ 39). 
 
§ 41  Eintritt in den Ruhestand bei Erreichung der Altersgrenze 
 
(1) Der Beamte auf Lebenszeit tritt mit dem Ende des Monats in den Ruhestand, in dem er das 
fünfundsechzigste Lebensjahr vollendet. Für einzelne Beamtengruppen kann gesetzlich eine andere 
Altersgrenze bestimmt werden. 
 
(2) Der Eintritt in den Ruhestand kann auf Antrag des Beamten, wenn es im  
dienstlichen Interesse liegt, über das vollendete fünfundsechzigste Lebensjahr  
 



Ein Service des Richterdienstes  
Dokumente / Bedingungen / Gesetzestexte / Klauseln / Zusatzvereinbarungen   
 

Akademischer Dienst Berlin 
Bundesweiter Versicherungsmakler  
Paulstr. 34 10557 Berlin  
Tel. 030 / 34 90 14 5-0 Fax 030 / 34 90 14 52 

Beraten durch Richard Damme 
Versicherungsspezialist für Richter und Staatsanwälte 
Hafenstr. 50  67061 Ludwigshafen / Rhein 
Tel. 0621 / 564946   Fax 0621 / 5812139 

E-Mail Versicherungen@Richterdienst.de  Internet mit hunderten von Seiten, Angeboten und Diensten www.Richterdienst.de 
 

(Für die Richtigkeit und Aktualität aller Aussagen kann trotz sorgfältiger Zusammentragung keine Haftung übernommen werden.) 
 

 

 
hinaus um eine bestimmte Frist, die jeweils ein Jahr nicht übersteigen darf, hinausgeschoben werden, 
jedoch nicht länger als bis zum vollendeten achtundsechzigsten Lebensjahr. Unter den gleichen 
Voraussetzungen kann der Eintritt in den Ruhestand bei einer nach Absatz 1 Satz 2 gesetzlich 
bestimmten früheren Altersgrenze um bis zu drei Jahre hinausgeschoben werden. 
 
(3) Wenn dringende dienstliche Belange im Einzelfall die Fortführung der Dienstgeschäfte durch einen 
bestimmten Beamten erfordern, kann auf Antrag der obersten Dienstbehörde die Bundesregierung den 
Eintritt in den Ruhestand über das fünfundsechzigste Lebensjahr hinaus für eine bestimmte Frist, die 
jeweils ein Jahr nicht übersteigen darf, hinausschieben, jedoch nicht über die Vollendung des siebzigsten 
Lebensjahres hinaus. Unter den gleichen Voraussetzungen kann die Bundesregierung eine nach Absatz 
1 Satz 2 festgesetzte frühere Altersgrenze bis zum fünfundsechzigsten Lebensjahr hinausschieben. 
 
(4) Wer das fünfundsechzigste Lebensjahr vollendet hat, darf nicht zum Beamten ernannt werden; in den 
Fällen des Absatzes 1 Satz 2 tritt an die Stelle des fünfundsechzigsten Lebensjahres die für die einzelne 
Beamtengruppe vorgesehene andere Altersgrenze. Ist der Beamte trotzdem ernannt worden, so ist er zu 
entlassen. 
 
(5) Der in den einstweiligen Ruhestand versetzte Beamte gilt mit Vollendung des fünfundsechzigsten 
Lebensjahres als dauernd in den Ruhestand versetzt. 
 
§ 41a  Beamte auf Lebenszeit im Feuerwehrdienst 
 
Die Beamten auf Lebenszeit im Feuerwehrdienst der Bundeswehr treten mit dem Ende des Monats in 
den Ruhestand, in dem sie das sechzigste Lebensjahr vollenden. 
 
§ 42  Versetzung in den Ruhestand bei Dienstunfähigkeit 
 
(1) Der Beamte auf Lebenszeit ist in den Ruhestand zu versetzen, wenn er wegen seines körperlichen 
Zustandes oder aus gesundheitlichen Gründen zur Erfüllung seiner Dienstpflichten dauernd unfähig 
(dienstunfähig) ist. Als dienstunfähig kann der Beamte auch dann angesehen werden, wenn er infolge 
Erkrankung innerhalb eines Zeitraumes von sechs Monaten mehr als drei Monate keinen Dienst getan 
hat und keine Aussicht besteht, dass er innerhalb weiterer sechs Monate wieder voll dienstfähig wird. 
Bestehen Zweifel über die Dienstunfähigkeit des Beamten, so ist er verpflichtet, sich nach Weisung der 
Behörde ärztlich untersuchen und, falls ein Amtsarzt dies für erforderlich hält, auch beobachten lassen. 
 
(2) Gesetzliche Vorschriften, die für einzelne Beamtengruppen andere Voraussetzungen für die 
Beurteilung der Dienstunfähigkeit bestimmen, bleiben unberührt. 
 
(3) Von der Versetzung des Beamten in den Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit soll abgesehen werden, 
wenn ihm ein anderes Amt derselben oder einer anderen Laufbahn übertragen werden kann. In den 
Fällen des Satzes 1 ist die Übertragung eines anderen Amtes ohne Zustimmung des Beamten zulässig, 
wenn das neue Amt zum Bereich desselben Dienstherrn gehört, es mit mindestens demselben 
Endgrundgehalt verbunden ist wie das bisherige Amt und zu erwarten ist, dass der Beamte den 
gesundheitlichen Anforderungen des Amtes genügt; Stellenzulagen gelten hierbei nicht als Bestandteile 
des Grundgehaltes. Besitzt der Beamte nicht die Befähigung für die andere Laufbahn, hat er an 
Maßnahmen für den Erwerb der neuen Befähigung teilzunehmen. Dem Beamten kann zur Vermeidung 
seiner Versetzung in den Ruhestand unter Beibehaltung seines Amtes ohne seine Zustimmung auch eine 
geringerwertige Tätigkeit innerhalb seiner Laufbahngruppe übertragen werden, wenn eine anderweitige 
Verwendung nicht möglich ist und dem Beamten die Wahrnehmung der neuen Aufgabe unter 
Berücksichtigung seiner bisherigen Tätigkeit zuzumuten ist. 
 
(4) Der Beamte auf Lebenszeit kann auch ohne Nachweis der Dienstunfähigkeit  
auf seinen Antrag in den Ruhestand versetzt werden, wenn er 
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1.  das sechzigste Lebensjahr vollendet hat und schwerbehindert im Sinne des § 1 des 
Schwerbehindertengesetzes ist und oder 
2.  das dreiundsechzigste Lebensjahr vollendet hat. 
 
(5) Für Beamte, denen vor dem 1. Juli 1997 auf Antrag Teilzeitbeschäftigung oder Urlaub nach § 72a 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 oder Nr. 4 in der am 1. Juni 1994 geltenden Fassung bewilligt worden ist, gilt für die 
Bestimmung des Beginns des Ruhestandes im Sinne dieser Vorschrift Absatz 4 Satz 1 Nr. 2 in der bis 
zum 30. Juni 1997 geltenden Fassung fort. 
 
§ 42a  [ begrenzte Dienstfähigkeit ] 
 
(1) Von der Versetzung des Beamten in den Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit soll abgesehen werden, 
wenn der Beamte unter Beibehaltung seines Amtes seine Dienstpflichten noch während mindestens der 
Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit erfüllen kann (begrenzte Dienstfähigkeit). 
 
(2) Die Arbeitszeit des Beamten ist entsprechend der begrenzten Dienstfähigkeit herabzusetzen. Er kann 
mit seiner Zustimmung auch in einer nicht seinem Amt entsprechenden Tätigkeit eingeschränkt 
verwendet werden. 
 
(3) Von einer eingeschränkten Verwendung des Beamten nach Absatz 2 soll abgesehen werden, wenn 
ihm nach § 42 Abs. 3 ein anderes Amt oder eine geringerwertige Tätigkeit übertragen werden kann. 
 
(4) § 42 Abs. 1 Satz 3 sowie die §§ 44, 46a und 47 gelten entsprechend. § 65 Abs. 2 Satz 4 gilt mit der 
Maßgabe, dass von der regelmäßigen Arbeitszeit des Beamten unter Berücksichtigung der verminderten 
Arbeitszeit nach Absatz 2 auszugehen ist. 
 
(5) Von der Möglichkeit nach Absatz 1 darf nur bis zum 31. Dezember 2004 Gebrauch gemacht werden. 
 
§ 43  Feststellung der Dienstunfähigkeit auf Antrag des Beamten 
 
(1) Beantragt der Beamte, ihn nach § 42 Abs. 1 in den Ruhestand zu versetzen, so wird seine 
Dienstunfähigkeit dadurch festgestellt, dass sein unmittelbarer Dienstvorgesetzter auf Grund eines 
ärztlichen (§ 46a) Gutachtens über den Gesundheitszustand erklärt, er halte ihn nach pflichtgemäßem 
Ermessen für dauernd unfähig, seine Amtspflichten zu erfüllen. 
 
(2) Die über die Versetzung in den Ruhestand entscheidende Behörde ist an die Erklärung des 
unmittelbaren Dienstvorgesetzten nicht gebunden; sie kann auch andere Beweise erheben. 
 
§ 44  Feststellung der Dienstunfähigkeit auf Antrag des Dienstvorgesetzten 
 
(1) Hält der Dienstvorgesetzte den Beamten auf Grund eines ärztlichen (§ 46a) Gutachtens über den 
Gesundheitszustand für dienstunfähig und beantragt dieser die Versetzung in den Ruhestand nicht, so 
teilt der Dienstvorgesetzte dem Beamten oder seinem Vertreter mit, dass seine Versetzung in den 
Ruhestand beabsichtigt sei; dabei sind die Gründe für die Versetzung in den Ruhestand anzugeben. 
 
(2) Der Beamte oder sein Vertreter können innerhalb eines Monats Einwendungen erheben. Danach 
entscheidet die nach § 47 Abs. 1 zuständige Behörde. Eine Versetzung in den Ruhestand erfolgt im 
Einvernehmen mit der obersten Dienstbehörde. Mit dem Ende des Monats, in dem die Versetzung in den 
Ruhestand dem Beamten mitgeteilt worden ist, werden die Dienstbezüge einbehalten, die das 
Ruhegehalt übersteigen. 
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§ 45  Erneute Berufung bei Wiederherstellung der Dienstfähigkeit 
 
(1) Ein wegen Dienstunfähigkeit in den Ruhestand versetzter Beamter ist, solange er das 
dreiundsechzigste Lebensjahr noch nicht vollendet hat, verpflichtet, einer erneuten Berufung in das 
Beamtenverhältnis Folge zu leisten, wenn ihm im Dienstbereich seines früheren Dienstherrn ein Amt 
seiner früheren oder einer anderen Laufbahn mit mindestens demselben Endgrundgehalt übertragen 
werden soll und zu erwarten ist, dass der Beamte den gesundheitlichen Anforderungen des neuen Amtes 
genügt; Stellenzulagen gelten hierbei nicht als Bestandteile des Grundgehaltes. Besitzt der Beamte nicht 
die Befähigung für die andere Laufbahn, hat er an Maßnahmen für den Erwerb der neuen Befähigung 
teilzunehmen. Dem wegen Dienstunfähigkeit in den Ruhestand versetzten Beamten kann ferner unter 
Übertragung eines Amtes seiner früheren Laufbahn nach Satz 1 auch eine geringerwertige Tätigkeit 
innerhalb seiner Laufbahngruppe übertragen werden, wenn eine anderweitige Verwendung nicht möglich 
ist und dem Beamten die Wahrnehmung der neuen Aufgabe unter Berücksichtigung seiner früheren 
Tätigkeit zuzumuten ist. Nach Ablauf von fünf Jahren seit Eintritt in den Ruhestand ist eine erneute 
Berufung in das Beamtenverhältnis nur mit Zustimmung des Beamten zulässig, wenn er das 
fünfundfünzigste Lebensjahr vollendet hat. § 40 gilt entsprechend. 
 
(2) Beantragt der Beamte nach Wiederherstellung seiner Dienstfähigkeit und vor Ablauf von Fünfjahren 
seit dem Eintritt in den Ruhestand, ihn erneut in das Beamtenverhältnis zu berufen, so ist diesem Antrag 
zu entsprechen, falls nicht zwingende dienstliche Gründe entgegenstehen. 
 
(3) Die erneute Berufung in ein Beamtenverhältnis ist auch in den Fällen der begrenzten 
Dienstunfähigkeit (§ 42a) möglich. 
 
(4) Zur Nachprüfung der Dienstfähigkeit ist der Beamte verpflichtet, sich nach Weisung der Behörde 
amtsärztlich untersuchen zu lassen. Der Beamte kann eine solche Untersuchung verlangen, wenn er 
einen Antrag nach Absatz 2 zu stellen beabsichtigt. 
 
§ 46  Versetzung in den Ruhestand eines Beamten auf Probe 
 
(1) Der Beamte auf Probe ist in den Ruhestand zu versetzen, wenn er infolge Krankheit, Verwundung 
oder sonstiger Beschädigung, die er sich ohne grobes Verschulden bei Ausübung oder aus Veranlassung 
des Dienstes zugezogen hat, dienstunfähig (§ 42) geworden ist. 
 
(2) Er kann in den Ruhestand versetzt werden, wenn er aus anderen Gründen dienstunfähig geworden 
ist. Die Entscheidung trifft die oberste Dienstbehörde im Einvernehmen mit dem Bundesminister des 
Innern; sie kann ihre Befugnis im Einvernehmen mit diesem Minister auf andere Behörden übertragen. 
 
(3) § 42 Abs. 3 und die §§ 43 bis 45 finden entsprechende Anwendung. 
 
§ 47  Verfügung, Beginn und Gehalt bezüglich der Versetzung in den Ruhestand 
 
(1) Die Versetzung in den Ruhestand wird, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, von der Stelle 
verfügt, die nach § 10 Abs. 1 Für die Ernennung des Beamten zuständig wäre; in den Fällen des § 42 
Abs. 1 erfolgt die Versetzung in den Ruhestand im Einvernehmen mit der obersten Dienstbehörde. Die 
Verfügung ist dem Beamten schriftlich zuzustellen; sie kann bis zum Beginn des Ruhestandes 
zurückgenommen werden. 
 
(2) Der Ruhestand beginnt, abgesehen von den Fällen der §§ 37 und  41, mit dem Ende des Monats, in 
dem die Versetzung in den Ruhestand dem Beamten mitgeteilt worden ist.  
 
(3) Der Ruhestandsbeamte erhält lebenslänglich Ruhegehalt nach den  
Vorschriften des Beamtenversorgungsgesetzes. 
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c) Verlust der Beamtenrechte  
 
§ 48  Beendigung des Beamtenverhältnisses bei strafgerichtlicher Verurteilung 
 
Das Beamtenverhältnis eines Beamten, der im ordentlichen Strafverfahren durch das Urteil eines 
deutschen Gerichts im Geltungsbereich dieses Gesetzes 
1. wegen einer vorsätzlichen Tat zu Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr oder 
2. wegen einer vorsätzlichen Tat, die nach den Vorschriften über Friedensverrat, Hochverrat, Gefährdung 
des demokratischen Rechtsstaates oder Landesverrat und Gefährdung der äußeren Sicherheit strafbar 
ist, zu Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten verurteilt wird, endet mit der Rechtskraft des 
Urteils. Entsprechendes gilt, wenn dem Beamten die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter 
aberkannt wird oder wenn der Beamte auf Grund einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 
gemäß Artikel 18 des Grundgesetzes ein Grundrecht verwirkt hat. 
 
§ 49  Folgen der Beendigung des Beamtenverhältnisses bei strafgerichtlicher Verurteilung 
 
Endet das Beamtenverhältnis nach § 48, so hat der frühere Beamte keinen Anspruch auf Dienstbezüge 
und Versorgung, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Er darf die Amtsbezeichnung und die im 
Zusammenhang mit dem Amt verliehenen Titel nicht führen. 
 
§ 50  Gnadenrecht 
 
(1) Dem Bundespräsidenten steht hinsichtlich des Verlustes der Beamtenrechte (§§ 48, 49) das 
Gnadenrecht zu. Er kann die Ausübung anderen Stellen übertragen. 
 
(2) Wird im Gnadenweg der Verlust der Beamtenrechte in vollem Umfang beseitigt, so gilt von diesem 
Zeitpunkt ab § 51 entsprechend. 
 
§ 51  Wiederaufnahmeverfahren 
 
(1) Wird eine Entscheidung, durch die der Verlust der Beamtenrechte bewirkt worden ist, im 
Wiederaufnahmeverfahren durch eine Entscheidung ersetzt, die diese Wirkung nicht hat, so gilt das 
Beamtenverhältnis als nicht unterbrochen. Der Beamte hat, sofern er die Altersgrenze noch nicht erreicht 
hat und noch dienstfähig ist, Anspruch auf Übertragung eines Amtes derselben oder einer mindestens 
gleichwertigen Laufbahn wie sein bisheriges Amt und mit mindestens demselben Endgrundgehalt (§ 26 
Abs. 1 Satz 2); bis zur Übertragung des neuen Amtes erhält er die Dienstbezüge, die ihm aus seinem 
bisherigen Amt zugestanden hätten. 
 
(2) Ist auf Grund des im Wiederaufnahmeverfahren festgestellten Sachverhaltes oder auf Grund eines 
rechtskräftigen Strafurteils, das nach der früheren Entscheidung ergangen ist, ein Disziplinarverfahren mit 
dem Ziel der Entfernung des Beamten aus dem Beamtenverhältnis eingeleitet worden, so verliert der 
Beamte die ihm nach Absatz 1 zustehenden Ansprüche, wenn auf Entfernung aus dem Dienst erkannt 
wird; bis zur rechtskräftigen Entscheidung können die Ansprüche nicht geltend gemacht werden. 
 
(3) Absatz 2 gilt entsprechend in Fällen der Entlassung eines Beamten auf Probe oder auf Widerruf 
wegen eines Verhaltens der in § 31 Abs. l Nr. 1 bezeichneten Art. 
 
(4) Der Beamte muss sich auf die ihm nach Absatz 1 zustehenden Dienstbezüge ein anderes 
Arbeitseinkommen oder einen Unterhaltsbeitrag anrechnen lassen; er ist zur Auskunft hierüber 
verpflichtet. 
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aus: Abschnitt III: Rechtliche Stellung der Beamten 
 
1. Pflichten 
g) Arbeitszeit 
 
§ 72a  Teilzeitbeschäftigung 
 
(1 ) Beamten mit Dienstbezügen kann auf Antrag Teilzeitbeschäftigung bis zur Hälfte der regelmäßigen 
Arbeitszeit und bis zur jeweils beantragten Dauer bewilligt werden, soweit dienstliche Belange nicht 
entgegenstehen.  
 
(2) Dem Antrag nach Absatz 1 darf nur entsprochen werden, wenn der Beamte sich verpflichtet, während 
des Bewilligungszeitraumes außerhalb des Beamtenverhältnisses berufliche Verpflichtungen nur in dem 
Umfang einzugehen, in dem nach den §§ 64 bis 66 den vollzeitbeschäftigten Beamten die Ausübung von 
Nebentätigkeiten gestattet ist. Ausnahmen hiervon sind nur zulässig, soweit dies mit dem 
Beamtenverhältnis vereinbar ist. § 65 Abs. 2 Satz 3 gilt mit der Maßgabe, dass von der regelmäßigen 
wöchentlichen Arbeitszeit ohne Rücksicht auf die Bewilligung von Teilzeitbeschäftigung auszugehen ist. 
Wird die Verpflichtung nach Satz 1 schuldhaft verletzt, soll die Bewilligung widerrufen werden. 
 
(3) Die zuständige Dienstbehörde kann auch nachträglich die Dauer der Teilzeitbeschäftigung 
beschränken oder den Umfang der zu leistenden Arbeitszeit erhöhen, soweit zwingende dienstliche 
Belange dies erfordern. Sie soll eine Änderung des Umfangs der Teilzeitbeschäftigung oder den 
Übergang zur Vollzeitbeschäftigung zulassen, wenn dem Beamten die Teilzeitbeschäftigung im 
bisherigen Umfang nicht mehr zugemutet werden kann und dienstliche Belange nicht entgegenstehen. 
 
(4) Einem Beamten mit Dienstbezügen ist auf Antrag, wenn zwingende dienstliche Belange nicht 
entgegenstehen, 
 
1. Teilzeitbeschäftigung bis zur Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit zu bewilligen, 
2. ein Urlaub ohne Dienstbezüge bis zur Dauer von 12 Jahren zu gewähren, 
wenn er 
a) mindestens ein Kind unter 18 Jahren oder  
b) einen nach ärztlichem Gutachten pflegebedürftigen sonstigen Angehörigen tatsächlich betreut oder 
pflegt. Bei Beamten im Schul und Hochschuldienst kann der Bewilligungszeitraum bis zum Ende des 
laufenden Schulhalbjahres oder Semesters ausgedehnt werden. Der Antrag auf Verlängerung einer 
Beurlaubung ist spätestens sechs Monate vor Ablauf der genehmigten Beurlaubung zu stellen. Die Dauer 
des Urlaubs darf auch in Verbindung mit Urlaub nach § 72e Abs. 1 sowie Teilzeitbeschäftigung nach 
Absatz 5 zwölf Jahre nicht überschreiten. Absatz 3 Satz 1 gilt entsprechend. Die zuständige 
Dienstbehörde kann in besonderen Härtefällen eine Rückkehr aus dem Urlaub zulassen, wenn dem 
Beamten eine Fortsetzung des Urlaubs nicht zugemutet werden kann und dienstliche Belange nicht 
entgegenstehen. 
 
(5) Einem Beamten mit Dienstbezügen kann Teilzeitbeschäftigung mit weniger als der Hälfte der 
regelmäßigen Arbeitszeit bis zur Dauer von insgesamt zwölf Jahren bewilligt werden, wenn die 
Voraussetzungen des Absatzes 4 Satz 1 vorliegen und zwingende dienstliche Belange nicht 
entgegenstehen. Die Dauer der Teilzeitbeschäftigung darf auch zusammen mit Absatz 4 Satz 1 zwölf 
Jahre nicht überschreiten. 
 
(6) Während einer Freistellung vom Dienst nach Absatz 4 dürfen nur solche Nebentätigkeiten genehmigt 
werden, die dem Zweck der Freistellung nicht zuwiderlaufen. 
 
(7) Während der Zeit der Beurlaubung ohne Dienstbezüge nach Absatz 4 Nr. 2  
besteht ein Anspruch auf Leistungen der Krankheitsfürsorge in entsprechender  
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Anwendung der Beihilferegelungen für Beamte mit Dienstbezügen. Dies gilt nicht, wenn der Beamte 
berücksichtigungsfähiger Angehöriger eines Beihilfeberechtigten wird oder Anspruch auf Familienhilfe 
nach § 10 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch hat. 
 
§ 72b  Altersteilzeit 
 
(1) Beamten mit Dienstbezügen kann auf Antrag, der sich auf die Zeit bis zum Beginn des Ruhestandes 
erstrecken muss, Teilzeitbeschäftigung als Altersteilzeit mit der Hälfte der in den letzten zwei Jahren vor 
Beginn der Altersteilzeit durchschnittlich zu leistenden Arbeitszeit, bewilligt werden, wenn  
1. sie das 55. Lebensjahr vollendet haben, 
2. sie in den letzten fünf Jahren vor Beginn der Altersteilzeit drei Jahre mindestens teilzeitbeschäftigt 
waren, 
3. die Altersteilzeit vor dem 1. Januar 2010 beginnt und 
4. dringende dienstliche Belange nicht entgegenstehen. 
 
Altersteilzeit mit weniger als der Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit kann nur bewilligt werden, wenn die 
Zeiten der Freistellung von der Arbeit in der Weise zusammengefasst werden, dass der Beamte zuvor mit 
mindestens der Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit, im Fall des § 72a Abs. 5 oder des § 1 Abs. 3 Satz 1 
der Elternzeitverordnung mindestens im Umfang der bisherigen Teilzeitbeschäftigung, Dienst leistet; 
dabei bleiben geringfügige Unterschreitungen des notwendigen Umfangs der Arbeitszeit außer Betracht. 
 
(2) Beamten, die das sechzigste Lebensjahr vollendet haben, ist Altersteilzeit nach Maßgabe des 
Absatzes 1 zu bewilligen. 
(3) § 72a Abs. 2 gilt entsprechend. 
 
§ 72c  Hinweispflicht 
 
Wird eine Reduzierung  der Arbeitszeit oder eine langfristige Beurlaubung beantragt, sind die Dienstkräfte 
auf die Folgen reduzierter Arbeitszeit oder langfristiger Beurlaubung hinzuweisen, insbesondere auf die 
Folgen für Ansprüche auf Grund beamtenrechtlicher Regelungen. 
 
§ 72d   
 
Die Ermäßigung der Arbeitszeit nach § 72a darf das berufliche Fortkommen nicht beeinträchtigen; eine 
unterschiedliche Behandlung von Beamten mit ermäßigter Arbeitszeit gegenüber Beamten mit 
regelmäßiger Arbeitszeit ist nur zulässig, wenn zwingende sachliche Gründe sie rechtfertigen. 
 
§ 72e   Urlaub aus arbeitsmarktpolitischen Gründen 
 
(1) Beamten mit Dienstbezügen kann in Bereichen, in denen wegen der Arbeitsmarktsituation ein 
außergewöhnlicher Bewerberüberhang besteht und deshalb ein dringendes öffentliches Interesse daran 
gegeben ist, verstärkt Bewerber im öffentlichen Dienst zu beschäftigen,  
1. auf Antrag Urlaub ohne Dienstbezüge bis zur Dauer von insgesamt sechs Jahren, 
2. nach Vollendung des fünfundfünfzigsten Lebensjahres auf Antrag, der sich auf die Zeit bis zum Beginn 
des Ruhestandes erstrecken muss, Urlaub ohne Dienstbezüge bewilligt werden, wenn dienstliche 
Belange nicht entgegenstehen. 
 
(2) Dem Antrag nach Absatz 1 darf nur entsprochen werden, wenn der Beamte erklärt, während der 
Dauer des Bewilligungszeitraumes auf die Ausübung entgeltlicher Nebentätigkeiten zu verzichten und 
entgeltliche Tätigkeiten nach § 66 Abs. 1 nur in dem Umfang auszuüben, wie er sie bei 
Vollzeitbeschäftigung ohne Verletzung dienstlicher Pflichten ausüben könnte.  
Wird diese Verpflichtung schuldhaft verletzt, soll die Bewilligung widerrufen  
werden. Die zuständige Dienstbehörde darf trotz der Erklärung des Beamten  
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nach Satz 1 Nebentätigkeiten genehmigen, soweit sie dem Zweck der Bewilligung des Urlaubs nicht 
zuwiderlaufen. Sie kann eine Rückkehr aus dem Urlaub zulassen, wenn dem Beamten die Fortsetzung 
des Urlaubs nicht zugemutet werden kann und dienstliche Belange nicht entgegenstehen. 
 
(3) Der Urlaub nach Absatz 1 darf, auch im Zusammenhang mit Urlaub nach § 72a Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 
sowie Teilzeitbeschäftigung nach § 72a Abs. 5, die Dauer von zwölf Jahren nicht überschreiten. Bei 
Beamten im Schul und Hochschuldienst kann der Bewilligungszeltraum bis zum Ende des laufenden 
Schulhalbjahres oder Semesters ausgedehnt werden. In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 2 findet Satz 1 
keine Anwendung, wenn es dem Beamten nicht mehr zuzumuten ist, zur Voll_ oder Teilzeitbeschäftigung 
zurückzukehren. 
 
(4) Bis zum 31. Dezember 2004 kann Beamten Urlaub nach Absatz 1 Nr. 2 bereits nach Vollendung des 
fünfzigsten Lebensjahres bewilligt werden. Absatz 3 Satz 1 ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass die 
Dauer des Urlaubs fünfzehn Jahre nicht überschreiten darf. 
 
 

aus: Abschnitt III: Rechtliche Stellung der Beamten 
 
2. Rechte 
c) Dienst_ und Versorgungsbezüge 
 
§ 85  Versorgung 
 
Die Versorgung richtet sich nach den Vorschriften des Beamtenversorgungsgesetzes. 
 
§ 86  Änderung der Dienst und Versorgungsbezüge 
 
Dienst und Versorgungsbezüge sowie die Einreihung der Beamten in die Gruppen der 
Besoldungsordnungen können nur durch Gesetz geändert werden. 
 
§ 89  Urlaub 
 
1) Dem Beamten steht alljährlich ein Erholungsurlaub unter Fortgewährung der Dienstbezüge zu. Die 
Erteilung und Dauer des Erholungsurlaubs regelt die Bundesregierung durch Rechtsverordnung. Die 
Erteilung zusätzlichen Urlaubs an ins Ausland entsandte Beamte des Auswärtigen Dienstes wird in § 18 
des Gesetzes über den Auswärtigen Dienst geregelt. 
 
(2) Die Bundesregierung regelt ferner die Bewilligung von Urlaub aus anderen Anlässen und bestimmt, 
ob und inwieweit die Dienstbezüge während eines solchen Urlaubs zu belassen sind. Stimmt ein Beamter 
seiner Aufstellung als Bewerber für die Wahl zum Deutschen Bundestag oder zu der gesetzgebenden 
Körperschaft eines Landes zu, ist ihm auf Antrag innerhalb der letzten zwei Monate vor dem Wahltag der 
zur Vorbereitung seiner Wahl erforderliche Urlaub unter Wegfall der Dienstbezüge zu gewahren. 
 
(3) Für die Tätigkeit als Mitglied einer kommunalen Vertretung, eines nach Kommunalverfassungsrecht 
gebildeten Ausschusses oder vergleichbarer Einrichtungen in Gemeindebezirken ist dem Beamten der 
erforderliche Urlaub unter Belassung der Besoldung zu gewähren. Satz 1 gilt auch für die von einer 
kommunalen Vertretung gewählten ehrenamtlichen Mitglieder von Ausschüssen, die auf Grund eines 
Gesetzes gebildet worden sind. 
 
 


